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Abounementsvreis: Einrückungsgebühr:
Die zweispaltige Garmondzeile oderdadee ee get T 0 9 h J a t t 8 i pr —**

olungs falle
Mernemenidhebbhr iabegeen. Briefe Gelder franco.

für die Kantone

Fuzern, Uri, Schwyz, Uid- und Obwalden und Zug.

Nro. 197 den 19. Juli 1857

Druck und Verlag der Meyer'schen Buchdruckerei in Luzern.
 ———— —— —— —

43 für ein Stück; bei Schafen, Ziegen und Schweinen
Anzeigen. hon Fr. 23 biß ge 8 v

Die Anmeldungen müssen gemäß einer neuern
Publikation des Zentralkomite bis am 1. August nach

Bern eingeliefert sein, weßhalb dieselben bis län g
stens am 29. Heumonat an uns eingegeben wer

den müssen. Für solche Thiere, die bei einer durch

Exrperten vorzunehmenden Vorprüfung für die Aus—
stellung würdig erklärt werden, wird eine Vergütung
an die Reisekosten geleistet und während der Ausstel-

lung Stall, Wartung und Fütterung unenigeltlich
geliefert. Ueber den Zeitpunkt dieser Vorprüfung
wird später eine Bekanntmachung folgen.

Indem wir zahlreicher Betheiligung entgegensehen,
sind wir gerne bereit durch Mittheilung von Regle—
menten und jede wünschbare weitere Auskunft den
jenigen, welche Interesse an der Sache nehmen , ent

gegenzukommen.
Luzern den 15. Zuli 1857.

1755] Das luzern. Kantonalkomite.
 —— — — —— —

17561] Bekanntmachung.
Seit letztem Herbst liegen in hiesiger Sust

zwei Colli, die nie reklamirt worden und deren Eigen
thümer nicht bekannt ist:

8S. Nr. 100,486, ein Kordb mit Flüssigkeiten,
wahrscheinlich Wein;

P. Nr. 11, ein Kistchen Tabakrollen.

Wer glaubt darauf Anspruch machen zu können,
hat sich innert vier Wochen von heute an beim Stadt—

rath von Luzern über seine Berechtigung auszuwei
sen, ansonst nach Verfluß dieser Zeit über die Colli
verfügt wird. J

Luzern, den 16. Juli 1857.

Aus Auftrag:
Der Stadtrathsschreiber:

Schürmann.

Ausstellung von Vieh und landwirthschaft—
lichen Produkten in Bern im Oltober 1857.

Nachdem das luzernerische Kantonalkomite für die
schweizerische Ausstellung in Bern schon früher auf
die Wichtigkeit derselben auch in landwirthschaftlicher
Beziehung aufmerksam gemacht, sieht es sich veran—
laßt, noch einmal die Landwirthe des Kantons Luzern
zur Betheiligung und recht beförderlicher Einsendung
der Anmeldungen einzuladen: sei es für die Ausstel—
lung von Vieh oder die gleichzeitige landwirthschaftli—
cher Produkte.

Luzern ist ein Kanton, in welchem bekanntlich vor—

hgerrschend Ackerbau und Viehzucht betrieben wird; es
ist einer der wenigen Kantone der Schweiz, dessen
Getreidebau zu gewöhnlichen Zeiten für seinen Bedarf
genügt. Eine eigene Viehraçe besitzt er zwar nicht,
sondern sein Viehstand hat sich großtentheils durch
Kreuzungen mit den schwyzerischen und bernerschen
Raçen je nach der Lage der Landestheile gebildet.
Nichtsdestoweniger darf Luzern seine Produkte auf
beiden Gebieten recht wohl neben denjenigen seiner
Konkurrenten aus andern Theilen der Schweiz aus—

stellen. Das beweist die Anerkennung, welche die
Thiere mehrerer unserer Mitbürger an der großen

Viehausstellung in Paris gefunden haben. Wenn es
aun einerseits eine Ehrensache ist, daß einer der größ—
ten viehzuchttreibenden Kantone, der sich nicht mit

Entfernung vom Ausstellungsorte entschuldigen kann,
sich zahlreich an der Ausstellung in Bern betheilige,
so tritt anderseits noch das eigene Interesse hinzu, auf
das wir dringend aufmerksam machen.

Die Nachbarkantone werden sich, wie wir aus

sicherer Quelle vernehmen, zahlreich betheiligen, und
wenn diese durch große und gute Auswahl der quszu
stellenden Stücke die Aufmerksamkeit fremder Käufer
und Händler zu fesseln vermögen, so kann dadurch
unserm Viehßandel, der dem Kanton beträchtliche
Summen einträgt, empfindlicher Nachtheil erwachsen.
Es ist deßhalb sehr zu wünschen, daß sich die Land—
wirthe aus den verschiedenen Gegenden des Kantons

vereinigen, und darauf hinwirken, daß Luzern gut
und zahlreich repräsentirt werde. Auf verdankens

werthe Weise hat das Zentralkomite in Bern für die—
sen schweizerischen Erwerbszweig verhältnißmaßig be
deutende Summen zu Pramien ausgesetzt, für das
Hornvieh allein wenigstens Frk. 20 000; die Preise
ie in einer Racçe steigen von Fr. 150 bis über Fr. 500

1760) Der Gemeinderath von Inwil
macht anmit unter Hinweisung auf den 5 63 des Ge—

setzes über das Armenwesen bekannt, daß wahrend der
bevorstehenden Kornernte in dasiger Gemeinde keine

sog. Aehrenleser aus andern Gemeinden geduldet
werden.

Die dieser Anordnung Zuwiderhandelnden, sowie
auch diejenigen, welche dem Bettel nachgehen, werden
unnachsichtlich nach den dießfälligen Bestimmungen des
angeführten Gesetzes behandelt.

Inwil den 16. Zuli 1857.

Der Gemeinderathspräsident: Greg. Sidler.
Der Gemeinderathsschreiber: P. Brunner.
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